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EG Derendingen: Teilzonen— und Erschliessungsplan ~ Oberdorf“

mit den dazugehörenden Zonenvorschriften

Die ~in~Qi~er emeind eren~n~en unterbreitet dem Regierungs—

rat den~be

grenzt durch die Eauptstrasse—Kirchgasse—Lindenstrasse mit

den 4~~e~1örenden Zonenvorschriften zur Genehmigung.

In der Zeit vom 20, Februar bis 20, März 1904 veröffentlichte

der Gemeinderat der Einwohnergerneinde Derendingen den Ge—

santzonenpian l:2t500, die Aenderungen des Strassenl:lassie—

rungsplanes aufgrund des neuen Zonenplanes und das Zonen—

reglement. Innert nLitzlicher Frist sind verschiedene Bin—

sprachen eingegangen, die • z Z. durch den Gemeinderat be

arbeitet werden,

~Tegen 1:onkreten Bauabsichten beantragt der Gonieindorai; deil

Regierungsrat eine Teilgenohmigu~1g äber den in sich abgo~

schlossenen Ortsteil 11Oberderf“, begrenzt durch die Ileunt—

strasse—Mirchgasse, bzw. die Lindenstrasse, Hit der Ge

nehmigung des Teilzonenplanes sollen auch die 0trassoi‘i~

änderungen im betreffenden Gebiet sowie die dazugehörenden

Zonenvorschriften der Hohnzone H~, der Bauernhofzone sowie

der Zone fHr öffentliche Bauten und Anlagen genehmigt werden,

Einsprachen, die das zur Genehmigung beantragte Gebiet ode~‘

die genannten Zonenvorschriften betreffen, wurden durch don

Gemeinderat behandelt. Bei abgelehnten Einsprachen wurde von

der Bes cinrerdemöglichheit Rein Gebrauch gemacht.
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Aus Gründen einer gosamtheitlichen UeberprUfung der Orts-
Planungen hinsichtlich der flecht— und Zwockratssigkeit werden
in der Regel Ortsplanungsrevisioneu nur gesaatliaft genehmigt.
Da es sich allerdings beim beantragten Gebiet “Oberdorf“ um
ein in sich abgeschlossenes Planungsgebiet handelt und an
sich eine Genehmigung keinen priljudizierenden Einfluss auf
die übrigen Gebiote, namentlich hinsichtlich der Ein- und
Auszonungen hat, wird einor vcrgezcgenen Toilgonehmigt‘ng

-. ~ugestizmat. Die Gemeinde wird allerdings eirigaladen, nicht
zuletzt aus GrUnden der Rechtssicherheit, den Gesantzonen-.
plan )aöglip~hpt rasch zu behandeln und zur Genehmigmg ein
zureichen:.

Fcrmell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.

1i~teriofl sind noch folgende Bemerkungen zu machen.

1. Durch die neue flauniplanungs- und Baugesetzgebung auf
eidgenössischer und kantonaler Ebene kommt der raum—

• planerischen Behandlung der Landvirtschaftsbetriebe,
irelche bis anhin mehrheitlich den Bauzonen zugeor&et
wurden, eine besondere Bedeutung zu. Das I:ant. Amt fCr
flaumplanung hat diesen Problem besondere Beachtung go..
schenkt und verschiedene flechtsgutachten eingeholt und
deren ]trgebnis im Hai 1933 in einer speziellan flieht.
linie über die Behandlung der Landwirtschaftsb~otriebo
in der Ortsplanung be1:anntgeraacht. Genidss dieser ficht.
linie sind existenzfühigo Landwirtschaftsbetriebe auszu—
zonen oder einer speziellen Bauonihofzone zuzuordnen. fit
dor Bcuernhofzone sollen einzelne Betriebe, die inn:itton
der Bauzone liegen, von den nachteiligen Polgon der 3an—
zone geschützt und dariit gesichert ~rerden Bio Dauen~h6fo
werden mit einer Schutzzono gehCss C 36 Baugosetz t.bor—
lagert. Daiait verbleibt auch das Baubewilligungsverfairen
in der Kompetenz der Gemeinde.



Aufgrunc~. der er~r~ihnten Richtlinie des hant, &tez f~r

Raunplanung hat die Ge~~einde Dorendingen iiri iieuer. ~onen~

plan eine Bauernhofzone ausgeschieden und diese in den

Zonenvorschriften wie folgt umschrieben: ~‘Die Zauernhof-~

zone dient der i~rhaltung mässig stürender landwirtschaftli

cher Betriebe innerhalb der Bauzone. Gestattet sind nur

landwirtschaftliche Bauten und Anlagen~ Die Pornulierung

dieser Vorschrift lehnt sich in gekiJrzter Passung an die

Empfeh~Lungen der kamt, Ricbtlinie und entspricht dioser

auch in materieller Ri:r‘isicht, Damit aber nun in der Aus

legung der Zonenvorschriften nicht Unsicherheiten entstehen

und die Landvrirtscha±‘tsbetriehe in den Ortsplanunge:~ von

Gemeinde zu Gemeinde nicht unterschiedlich umschrieben und

behandelt werden, empfiehlt sich eine einheitliche Rege~

lung gemäss Vorschlag des Lant~ Amtes fhr Raumplanung.

Veil die gemeindeeigene Vorschrift lediglich eine formelle

Anpassung erfordert, erfolgt diese gemL~ss § l~ Abs. 3 11auG

im Genehmigungsverfahren Demnach ist die üauernhofzone

(~} 7?) im Zonenreglement der Gemeinde Dorendingen wie
folgt~ zu umschreiben

§ 7? Bauornhofzone I3i-I~

11n der Bauernhofzone sind zugelassen:

a) Landwirtschaftliche hohn— und Betriebsgebüude,

b) Wohnungen von i?~nilienangehürigen, die auf lange Sicht

hauptberuflich im Landwirtschaftsbetrieb b.

c) Die Erneuerung, Zweckänderung und der Umbau von

Gebäuden zu bohnzwecken, sofern die bauliche Hassnahme

mit der landwirtschaftlichen kutzung vereinbar ist,

die ~esitzst~nd~regelu~g gelten im übrigen die ~ 5 —

7 der Verordnung iiber das tauen aus se~~halb der B~uzone.
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yerbot und Inm&~pionen

Bauten sind so auszuführen, dass sie ttuf angrenzende
:rolncebiete n6clichst wenig Immissionen erzeugen. Die
Ilassentierhaltuag sowi..e grt5ssero Zucht— und iZaststUlle,
die auf die Umgebung Läni- und Geruchsimaissionen zur
Folge haben itönnen, sind nicht zugelassen.

Gestaltuflg der Bauten

Bauten sind so zu stellen und zu gestalten, dass sie sich
gut in die Umgebung und in die charakteristische SiectLungs.•
struktur einfügen und das Orts- und Landschaftsbild nicht
beointrä3htigen.

2. Gleich~eit~g mit dem Teilzonenplan Oberdorf reicht die
Gemeinde einen ZTutzungsplan über die Strassenklassierung
im betreffenden Gebiet zur Genehmigung ein. Dieser
Strassenklassierungsplan basiert auf dem mit nhI]3 Ui. 5432
vom 22.9.l9Cl genehmigten Strassefflcategorienplan. 2r ent—
ht~t die Aenderungen des Strassenfuhrungskonzeptes auf
grund des neuen Zonenplanes. In den zur Genehmigung be
antragten Gebiet Obordorf flillt die in den frt2ieren
Strassen— und Baulinienplänen vorgeseaene parallel zur
Uauptstrasse und itirchgasse verlaufende Erschliessungs—
strasse weg. Das betreffende Baugobiet soll lediglich
durch zwei an die Itirchgasse angeschlossene St~chstrassen
orschldssen werden. Die :ieti vorgesehene ~rschliessun~
ist zweclziassig. Vorfalwensratssig ergeben sich aber fur
die Genehmigung Problemo:

Im Genehmigungsverfehren und in den Beschwerdeverhandlungai
zum Strasseni:ategorienplan hat der Regierungsrat darau
hingetriesen, dass dieser ITutzungsplan lediglich die
Strasseneinteilung in Kategorien zum Gegenstand habe
und damit die planungsrechtlichen Grundlagen.‘



für dJe Verteilung der ~rschliessunr~sbeitrL~e schaffe

und auch als Grundlage für die Perimeterv~rfahren diene,

Dabei hat sich die Strasseneinteilung auf rechtsg~Jltige

oder i::i gleichen VerfaI~ren neu überarbeitete Strasscr~

und Baulinienpl~ne abzustützon. Keinesfalls ersetzt c‘.er

~trassena~egorienol~n acer einen nrschliessunr~skonzen~;_

olan, sondern se;zt vielmehr einen solchen voraus, Ar~-~

lüsslich des Genohmigungsvorfahrens für den Strasseif :a—

tegorienplan hat das Amt für Raumplanung ausdrücl:lich

darauf hingewiesen, dass das gesamte Erschliessungskonzopt

tüierprüfungswürdig sei und im Rahmen der Ortsplanung ge—

samthaft überdacht und zur Diskussion gestellt werden

müsse., Demzufolge ist es verfahreumsässig und sachlich

falsch~ die Aenderungen des bisherigen Erschliessungs-

konzertes aufgrund des neuen Zonenplanes. lediglich als

Aenderung der Strassenklassierung darzustellen Vielmehr

ist mit dem Zonenplan auch das Ers‘chliessungskonzert als

Ganzes zur Diskussion zu stellen und im ordentlichen Auf~

lageverf~hren durchzuführen, Aus gehend von diesen gtras~-

sen-- und Baulinienplänen im hst, l:2~OOO oder l:l‘000/500

kann die Einteilung in Strassenkategorien gleichzeitig

oder im Kachhinein erfolgen.

Eis zum Vorliegen eines hutzungsplanes über die Strassen—

und Daulinieh kann deshalb die Strass~nklassiertuag der

beiden Stichstrassen im G~biet Oberdorf nicht genehmigt

werden, Zudem wird die Gemeinde darauf aufr~erksam ge-

macht, dass der derzeit im Gomoinderat zur Diskussion

und in Einsprachebehandlung stehende Zonenplan ohne dazu—

geh~Sronden Strasse~~konzcrtnlan nicht genehmigt werden

hi5nnto. Der Gemeinde wird deshalb empfohlen, bei einem

aufgrund der Einsprachebehandlungen allfüllig notwendigen

zweiten Auflageverfahren gleichzeitig einen ri-brasse~i-

und Bauliniennlan im ilst, l:2‘OOO als Grundlage für die
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Strassez~klassierung und die noch ausstehenden Strassen—
und Baälinienpläne Hat. 1:500 zu erlassen.

Es wird

beschlossen:

1. Der Teilzonen— und Erschliessungsplan “Oberdorf“, be—
gretzt durch die Hauptstrasse—die Kirchgasse—Linden—
strasse mit den dazugehörenden Zonenvorschriften wird
teilweise genehmigt.

2. Die Genehmigung der Strassenklassierung wird bis zum
Vorliegen des Strassenkonzeptplanes in Form eines
Nutzungs— oder Richtplanes über die Strassen— und Bau—
linien vorläufig zurückgestellt.

3. Die Gemeinde Derendingen wird ausdrücklich darauf auf
merksam gemacht, dass der sich in Revision befindliche
Zonenplan nur gleichzeitig mit einem Nutzungs— oder
Richtplan über das Erschliessungskonzept genehmigt werden
kann.

4. Die Gemeinde wird eingeladen, dem kant. Amt für Raum-
planung bis zum 3l~ Januar 1985 noch dier mit dem Ge
nehmigungsverinerk der Gemeinde versehene Pläne und die
dazugehörenden, korrigierten Zonen#orschriften zuzustellen.

5 • Bestehende Pläne und Reglemette. sind auf dem Geltungs
bereich des vorliegenden Planes nicht anwendbar, soweit
sie diesem widersprechen.

.
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Genehmigungsgehühr: Fr0 5OO~- Kto. 2O0O—45l~OO

Publikationekoster.: Fr0 l~.~-— Kto0 202o—435,OO

Fr0 ~ Verrechnu~I~KiJr0i1~l4‘7

(Staatskanzlei Kr0 285 )KK
Der ~taatsschroiber

~-‘ :&~~

Bau—Departernent (2) Ei/S

Amt für Raumplanung (.5),~
~en

Amt für Wasserwirtschaft (2),~

Tiefbauamt (2), mit~

Hochbauamt (2), ~tPlai~aussci~ni-btKRPfo1.~bsä-ber

Rechtsdienst Bau~Departement

Kreisbauamt 1, 4500 Solothurn, mitPlanausschnittKRP~ol~t)

Arntschreiberei Kriegstetten, Solothurn, mit 1 en0Zonenlan
Planausschnitt KRP fol t s äter

Finanzverwaltung/Debitorenbuchhaltung (2)

Sekretariat der Katasterschatzung9 mit~~g~n. Zo~~~lan
~aL7ssc~ai~btK~ber

Amrnannamt der EG, 4552 Derendingen, mit 1 gen0 Plansatzj
Re ~lement~
~KK EIIISCHREIBEK

Baukommission ± Bauverwaltung der EG 4552 Derendingon

Ingenieurbüro ii. Spichiger, Luzernstrasse 54, 4552 Derendingen

Amtsblatt Publikation:

Der Teilzonen— und Erschliessungeplan ‘~0berdor~‘ der

Einwohnergeineinde Derendingen wird teilweise genehmigt




